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«k- 41. 1»«Z.

Ztbounementzpreis:
Fur die Stadt Solo-

th u r n:
Halbjâhrl.: Fr. 4. 50.

Vierteljahr!.: Fr. 2. 25.

Franco fiìr die ganze
Schweiz:

Hatdjährl.: Fr. 5. -
Vicrteljährl. : Fr. 2. 90.

Für das Ausland:
Halbjâhrl.: Fr. k 30

Schweizerische
Kinrllckungsgebühr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Psg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint jeden S a m st a g
1 Bogen stark mit monat-
licher Beilage des „Schweiz.

<5 jlajloral-Ktattes."

Bricse und Gelder

sranco.

* „So wahr mir Kott helfe!"

Als die gegenwärtige Bundcsverfas-
sung, mu ihrem Art. 27, am 19. April
1874 von einer ^/s Majorität des

Schweizervolkes angenommen, und am
88. Mai von der Bundesverfassung als

angenommen erklärt wurde, war Herr
Schenk Bnndespräsident, und leistete,

niit dem Eid aus die Versassung, auch den

Eid auf gewissenhafte Aufrechterhaltung
des Art. 27.

Diesen Eid haben auch die sämmtli-
chen HH. National- und Ständeräthe
abgelegt.

Conservative und liberale Mitglieder
der Bundesversammlung haben seither

erklärt und nachgewiesen, daß eine eidg.
Schulgesetzgebung durch Art. 27

ausgeschlossen sei; so 1874 I)r. Dubs,
so Dr. Segesser in seiner „unverschlosse-

nen Antwort", so vorletzten Donnerstag
der liberale Führer Bützberger bei

der Lehrerversammlung in Herzogenbuch
see. „Was nutzt es," sprach Hr. Bütz-

berger, „die Entstehungsgeschichte des

Art. 27 verschweigen zu wollen? Wenn
nicht wir offen darüber reden, so thun
es unsere Gegner." Dann wies der
Redner in überzeugender Weise nach, wie
allerdings bei der Berathung der Bun
desrevision vom Nationalrath zuerst eine

Fassung des Art. 27 (von Hans Weber)
acceplirt worden, welche dem Bunde das
Recht zu einer eidg. Schulgesetzgebung
verliehen hätte. Dieser Artikel sei
aber vom Ständeralh verworfen worden,
worauf sich der Naiionalrath ebenfalls
mit der Fassung des Hrn. Welu be-

gnügte, der die Befugniß zum Erlaß
eines eidg. Schulgesetzes nicht enthalte.
„Genau betrachtet," so resumirte Hr.

Bützberger seine Darlegung wörtlich,

muß also zugegeben werden: Die jetzige

Bundesverfassung hat gesetzliche Besinn-

mungen über das Schulwesen nicht
gew oll t."

»
^

»

Wär' es nicht, zum Zweck der Ver-
meidnng bösen Beispiels (oder
doch des Scheines bösen Beispieles) an-
gezeigt, die Beeidigung der Mitglieder
der hohen Bundesversammlung abzu-
schaffen? —

D«e katholischen Myrer in
Deutschland.

Wo immer im Laufe der letzten 4
Wochen größere katholische Versammln»-
gen stattgefunden, i» Frankfurt, in Köln,
in Bochum, in Düsseldorf: stets traten
dabei, nebst Andern, auch Schor-
le m er und W i n d t h v r st als Red-

ner auf. Und doch hat Windlhorst sein

70. Altcrsjahr schon überschritten I Mit
Recht schreibt daher „Germania": „Die
Führer unserer Partei, die Abgg. Windt-
horst und v. Schorlemer-Alst, geben allen

wahlberechtigten Katholiken ein glän-
zendes Beispiel treuer und opfer-

williger Pflichterfüllung. Wenn sie,

welche in der Parlamentszeit eine so

schwere Arbeitslast zu tragen haben, auch

in Ferien ihre Zeit und ihre Kräfte den

Versammlungen widmen, dann muß sich

doch jeder brave Parleigenosse hingerissen

fühlen, auch seinerseits der großen ge-

meinsamen Sache die Dienste zu leisten,

welche ihm möglich sind Und Niemand

ist so klein und schwach, daß er nicht

bei der Wahl in seinen Kreisen ein ver

dienstlicher Agitator sein konnte. Beson

ders in den Bezirken, welche uns von

einem starken Gegner streitig gemacht

werden können, müssen alle Mann ohne

Ausnahme auf Deck! Es steht in
der That bei diesen jetzigen
Wahlen viel ans dem Spiele;
sie werden über die Richtung unserer
inneren Politik entscheiden und auch den

nächsten Wahlen zum Reichstag die Di-
rective geben."

s „Bekanntlich".

Unschuldiges Wörtchen I Und dennoch

ein Werkzeug geistigen Massenmordes

im Munde seichler Schwätzer und ver-

logcner Publicist?». Liest der denkfaule

Philister in seinem Lcibjournal, daß

„bekanntlich" das Weiße schwarz

sei, oder versichert Herr V. an einer

Volksversammlung, es sei „bekannt-
lich e i n e u n b e st r i t t e n e That-
s ache ", daß den Ultramontanen der

Volksnnterricht und die Volksbildung ein

Dorn im Aug' ist: wie dürste dann der

devote Hans Peter das Allen „Bekannte"
ignoriren oder an der „unbestrittenen
Thatsache" zweifeln?

Selbst ernstern liberalen Zeitungen
wird dieser Unfug nachgerade unerträg-
lich. So sieht sich die hochliberale „Neue
freie Presse" vom 21. Sept. zu nach-

stehender Persiflage des Darwinisten

Häckel, der unlängst an der Natur-

forscher-Versammlung in Eisenach einen

Vortrag gehalten, veranlaßt:

„Dieser Vorirag zeigt keinerlei Fort-

schritt in der pbilosvplüschen Etmvickclung

des bekanuicn Darwinisten, aber auch

keinerlei Rückschritt: Häckel hat von vein

Gelernten nichts vergessen, aber auch

nichts Neues dazu gelernt. Die Methode

der Häckel'fchcn Darstellung ist die nämliche
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geblieben und gerade in dieser Beziehung

ist ihm, sicher nicht mit Unrecht, von
bedeutenden Naturforschern selbst der

Vorwnrf der U n w i s s e u s ch a f t lich-
keit gemacht worden. Am meisten dem

Wesen der Wissenschaft widersprechen? ist

die Methode der Häckel'schen Darstellung,
die stets das Unbewiesene als

Thatsache hinstellt und daraus
w e i t e r b aut. Wendungen wie: „Kein
Urtheilsfähiger zweifelt heute daran,"

„unzweifelhaft", „sicherlich", „diese un-
bestreitbare Thatsache" und andere kehren

hier, wie früher, gerade an den zwcifel-

haftesten Punkten der Häckel'schen Dar-

stellungen wieder. Den Widersprechenden

als nicht uriheilsfähig von der Diseus-

sion auszuscheiden, ist bequem, aber nicht

wissenschaftlich, und verdient am wenig-

sien den Namen der kritischen Natur-

Philosophie, den Häckel für seine gerade

am meisten der Kritik bedürftige Rich-

tung in Anspruch nimmt." —

Nachträgliche Wotizen üöer

Mgr. ßosandey.
(Eingesandt.)

Ein rührender Zug im Lebeil des Hin-
geschiedenen ist seine, schon in den Kin-
derjahren begründete und bis ans Grab

treu bewährte Freundschaft mit dem ge-

genwärtigen General der Nedemptoristen,

dem hochwst. Nicolaus Mauron;
dieses innige Freundschaftsverhältniß war

es, das den neuerwählten Bischof Co-

sandey bewog, im Heiligthume der Re-

demptoristen zu Rom, in der Kirche des

hl. Alphons, die Bischofsweihe zu em-

pfangen (15. Febr. 1880). Mauron war
in demselben Jahr (1818) und an dem-

selben Orte (Scheuer) wie Cosandey ge-

boren und beide besuchten dieselben Schu-

len bis 1835, wo Mauron in's Kloster,

Cosandey ins römische Colleg eintrat.

Oertlich getrennt, blieben die Beiden gei-

stig innigst verbunden — „David und

Jonalhas, die beiden Oelbäume, mit ihren

Früchten die Kirche Gottes erquickend,"

wie Msgr. Lachat in der Leichenrede so

treffend bemerkte.

Bekanntlich wurde Mauron fast

gleichzeitig wie Cardinal Hergenröther

vom Schlag getroffen. Beide erholten

sich und es war wie ausgemacht, daß

Mauron, zur völligen Herstellung

seiner Gesundheit, diesen Herbst bei seinem

erlauchten Jugendfreunde in Freiburg
zubringen würde. Die göttliche Vor-
sehung hat es anders gefügt. Nun ist

Mauron nach Castellamare bei Nea-

pel gezogen; möge die Trauerkunde vom

Hinscheiden seines Freundes seine Ge-

nesuilg nicht beeinträchtigen!
H H

»
Ob und in wiefern das Geschwür an

der rechten Schulter, das Msgr. Cosan-

dey am 15. Juni abhin durch eine Ope-

ration entfernen ließ, mit der Krankheit,

welche ihn hinraffte, im Zusammenhange

stund, ist mir unbekannt. Das sich bil-
dende Geschwür bemerkte der Verstorbene

schon vor 6 Jahren und führte diesen

Unistand auch unter den Gründen, daß

der hl. Vater ihm die Bürde des Epis-

copates nicht auferlegen mochte, an. Rom

antwortete, das körperliche Leiden hindere

ihn nicht, das Amt eines Bischofs anzu-

nehmen und werde durch eine spätere

glückliche Operation leicht zu beseitigen

sein. Die Operation verlief in der That

sehr glücklich; nach 14 Tagen war Msgr.
Cosandey hergestellt und hatte wieder sein

früheres blühendes Aussehen. Ueberhanpt

war er in seinem Leben wenig krank

und Alles ließ auf ein hohes Alter

hoffen. Allein die Last des Episcopates

drückte ihn zu Boden; seit 1880 waren

seine Haare weiß geworden!
H H

»

Der hochwst. Bischof Cosandey zeichnete

sich nicht nur durch das reichste und

gründlichste Wissen auf allen Gebieten

der Theologie, hauptsächlich durch eine

staunenswerthe Kenntniß der dogmati-

scheu, moralischen und disciplinären Ent-

scheidungen der hl. römischen Kirche aus,

sondern noch mehr durch seine a sce -

tische Bildung und sein ascetisches

Leben. Sein ganzes Wesen war ver-

klärt durch den steten innern Umgang

mit Gott, durch den Gedanken an die

Gegenwart Gottes. Im Gebete glich

er einem Seraph. Dabei bestrebte er

sich solcher Gewissensreinheit, daß er

nicht den geringsten Fleck an sich duldete

und deßhalb nicht nur alle 8 Tage, son-

dern bisweilen auch noch unter der

Woche beichtete. Bei der Zartheit seines

empfindsamen Herzens that es ihm un-
säglich weh, wenn er Rügen ertheilen

mußte; die wunde Stelle berührte er

allzeit mit liebender Schonung und so

leise als möglich, in der Meinung, solch'

leise Rüge werde ja schon verstanden

werden und genügen. Es ist darum

nicht zu verwundern, daß das weiche,

gefühlvolle Herz bald brach; ein Bischof

hat gar so bittern Wermuth zu trinken,
eine gar so vielverschlungeue Dornenkrone

zu tragen!
» »

»

Seine Mildthätigkeit hatte keine Gren-

zen. Die Armen, die Kranken, die Trau-

renden, ganz besonders die Studenten

und die Priesteramtskandidaten wissen

davon zu erzählen! Msgr. Cosandey that
das Gute nach dem evangelischen Grund-

satze, daß die Linke nicht wissen soll was

die Rechte thut. Sein Testament hatte

er schon letzten Mai gemacht; obgleich

ich dessen Inhalt nicht kenne, bin ich

doch überzeugt, daß seine Hinterlassen-

schaft in nichts anderem als in seinen

Hausgeräthen und in seiner, allerdings

sehr ausgewählten reichhaltigen Biblio-
thek bestehen wird. Er wollte bei Leb-
z e i t en Gutes thun, nicht erst nach

dem Tode. Ueberhaupt mochte ers nicht

leiden und tadelte es, wenn Geistliche

bei ihrem Tode ansehnliche Reichthümer

hinterlassen. In diesem wie in allen

andern Stücken war er ei» Priester nach

dem Herzen Gottes, ejjl Bischof wie ihn
St. Paulus im Briefe an seinen ge-

liebten Schüler Timolheus beschreibt, und

darum vileews veo et tiomimbus,
eujus memoriu in beneàtione o3t.

-K V
»

Das Leichenbegäuguiß am 5. war groß-

artig, in mehr als einer Hinsicht sogar

großartiger als das des unvergeßlichen

Staatsrathes Weck-Neynold. Ich habe

s, Z. dem Leicheubegängniß des hochwst.

Bischofs Jenny, hochsel. Andenkens, bei-

gewohnt. Vorher hatte Freiburg noch

nichts derartiges gesehen, und doch schien

mir, die Leichenfeier Msgr.'s Cosandey

habe jene noch übertroffen. Mit Aus-

nähme Weniger, die verhindert waren,

befanden sich sämmtliche Priester der

Kantone Freiburg, Waadt und Neuen-
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burg am Grabe ihres vielgeliebten Bischofs.

Der Klerus von Genf, obgleich nicht

mehr zum Bisthum Lausanne gehörend,

war zahlreich vertreten; desgleichen der-

jenige ans dem Jura. Alle diese Priester,

an ihrer Spitze die hvchwst. Bischöfe

von Basel, Sitten, St. Gallen, Betlehem
und der greise, bald erblindete aber noch

rüstige Bischof Marilley, trugen brennende

Kerzen.
» P

»
Der Leichenrede, welche der hochwst.

Bischof von Basel hielt, fühlte man es

deutlich heraus, daß Msgr. Lachat in
Msgr. Cosandey nicht nur einen Mit-
bruder im Episcopate, sondern auch einen

Freund, und zwar einen ebenso hochver-

ehrten und bewunderten als zärtlich ge-

liebten Freund verloren habe. Das Ganze

war eine geistreich gedachte, tief empfun-
dene und prachtvoll ausgeführte Para-
Phrase der Todtenklagc über Judas den

Machabäer: (Zuomollo eeeillit pcànsqm
snlvum kneielmt populum? (I. Machab.

9,21) — in welcher ganz besonders die

Cardinaltngend des Hingeschiedenen, die

christliche Starkmuth, geschildert

wurde, und zwar in seiner Vorbereitung
auf's heilige Priesteramt, in seiner Wirk
samkeit als Priester, als Seelsorger und

Prediger, als Seminarregens, als Bischof,

endlich in der Erduldung seiner Krank-

heit und in seiner Vorbereitung auf den

Tod.

Nach der Predigt, die fast eine Stunde

gedauert, wurden nach dem Pontificale
die fünf „Absolutionen" durch die hochwst.

Bisüöfe vorgenommen. Diese Ceremo-

nien, die lange dauerten und der Herr-

liche Choral, in welchem die Responso-
rien gesungen wurden, waren überaus
imposant. Hierauf wurde der Sarg
unter dem Gesang des ergreifenden -In
pnraàum» und -Lonkàtus» vom
Katafalk heruntergenommen und von
sechs Priestern zum Grabe getragen, wo
er im Beisein der hochwst. Bischöfe in
die Gruft gesenkt wurde. Bei dieser trau-
rigen Ceremonie wurde das Schluchzen
überall hörbar. Dem erlauchten Todten
war eine ganz neue Gruft bereitet wor-
den vor dem Altare des hl. Martin in
der Mitte vor dem Chorgitter, so daß
das Volk zu jeder Stunde des Tages das

Grab seines geliebten und unvergeßlichen

Oberhirten besuchen und bei ihm Trost

und Hülfe suchen kann. Denn wir sind

versichert, während sein Leichnam einer

einstigen glorreichen Auferstehung ent-

gegen sieht, ist seine Seele vor dem Throne

Gottes ein mächtiger Fürbitter und Be-

schützer des katholischen Volkes. Diese

zuversichtliche Hoffnung schöpfen wir aus

seinem tugendreichen Leben und aus sei-

nem hl. Tode.

Mit schwerem, gepreßtem Herzen gin-

gen wir vom Grabe, das sich über nn-

fern Vater und Oberhirten, über einen

der Wägsten und Besten des Schweizer-

landes, geschlossen hat.

Confesfionslos, nicht religionslos.

Der Aufschrei des Schwcizervolkcs

gegen die religionslose Schule tönt so

gewaltig aus allen Gauen unsers Vater-
landes an das Ohr der HH. Schenkianer,
welche Kreuz und Bibel aus der Schule

entfernen möchten, daß sie sich genöthigt
sehen, die Religionslosigkeit
für einmal fallen zu lassen und sich vor-
läufig mit der C o n f e s s i o n s l o s i g-
keitzu begnügen. Die „N. Zürch. Ztg."
versichert hoch uud theuer, es sei „eine
oft gehörte aber falsche Rede, daß die

confessionslose Schule auch religionslos
sei." Als Gewährsmann citirt sie den

„hochgeachteten" Professor Rothe, dereinst
bei der Berathung über das Schulanf-
sichtsgesetz in Baden gesagt habe: „Auch
der Staat erkennt je länger desto klarer,
daß es wie für jedes menschliche Gemeinwe-

sen überhaupt, so insonderheit auch für das

alle besondere Gemeinschaftskreise einheit-
lich umfassende staatliche Gemeinwesen kein

anderes wirklich tragbares Fundament

gibt, als die Frömmigkeit. Nur sind

ihm die Frömmigkeit und die Christlich-
kcit nicht eine Sache, die als etwas

Apartes betrieben werden muß und ex

pwkgsso, und die Christlichkeit ist ihm
auch nicht lediglich ein Religiöses, son-

dern wesentlich auch ein Sittliches.
Darum hält er seinen Boden auch für
christliches und geweihtes Land, nicht

ausschließend den der Kirche, und hat

zu sich das Vertrauen, auch selbst ein

christlich frommes Volk sich erziehen zu

können in seiner Schule, und nimmer-

mehr läßt er sich nachsagen, daß seine

Hände einmal die mütterlichen Hände

nicht seien, deren die Schule bedarf."
Das tönt ja allerdings recht fromm,

und mag von Hrn. Rothe sehr gut ge-

meint sein. Trotz dem bleiben aber

„Frömmigkeit und Christlichkeit" ohne

bestimmtes Glaubensbekenntniß, d. h.

ohne eonkessic» llllei, ein B a u m ohne
Wurzel.

Entweder — Oder!
Entweder ist der Gott, auf welchen

sich die „christliche Frömmigkeit" bezieht,

der Gott der positiven Offen-
barung, wie sie im Gottmenschen

Jesus Christus ihre Vollendung gefnn-

den; dann mnß aber diese Offenbarung
in ihrer Gesammtheit angenommen, ge-

glaubt und bekannt, d. h. die Religion
muß zur bestimmten Confession werden.

Oder es wird nur in so fern an

„Gott" festgehalten, als Vernunft
und Natur uns denselben verkün-

den, und Jesus in seiner „menschlichen

Person" ihn darstellt; dann aber ist (wie
die Erfahrung lehrt) nicht nur dem Deis-
mus, sondern auch dem Pantheismus
und dem Materialismus das Thor ge-

öffnet; es wird der eine Schulmeister
die „Weltscele", der Andere das „mate-
rielle Weltall" seinen Kindern als Gott-
heit vorstellen. Wie nun eine „Reli-
gion", die auf einen solchen „Gott" ab-

stellt, ein „tragbares Fundament für
das staatliche Gemeinwesen" sein soll,

das dürfte denn doch auch dem hochge-

achteten Hrn. Rothe und der ebenfalls

hochgeachteten „N. Zürch. Ztg" ein

Räthsel bleiben.

Darum halten wir die, den Freiden-
kern von der milden Observanz sehr

unbequeme Behauptung des vr. David

Strauß für unwiderleglich: „Wer das
Christenthum will, der muß die
Kirche mit in denKauf nehmen."

Der souveraine Uapst.

Ans der ersten Seite von Nr. 38

unsers Blattes haben wir den „Fall
Martinucci" kurz besprochen. Erst seit-

her wurde bekannt, daß die päpstl. Hof-

Verwaltung den Martinucci aufgefordert



hatte, seine Honoraransprücke vor die

„durch das päpstliche Mtu prnpril« vom

25, Mai 1882 eingesetzte Gerichtscom-

Mission" zu bringen, derselbe jedoch ge-

antwortet habe: er anerkenne keine an-
dere gerichtliche Jurisdiction als die des

Königreichs Italien,
Zur Zeit bildet nun das MW pro-

prio, womit der hl, Vater zur Abur-
theilnng der inneren Angelegenheiten des

exterritorialen Vaticans dort einen eige-

nen Gerichtshof eingesetzt hat, den Gegen-

stand lebhaftester Discussion in der Presse,

weshalb wir das Actenstück hier mit-
theilen:

„In der bedrängten und schwierigen

Lage, in welche man den hl. Stuhl durch

den Raub Roms und seiner Staaten

versetzt hat. habe» Wir es für nöthig

gehalten, mittelst eines speciellen »MW
proprio» für den regelrechten Gang lln-
serer Verwaltung zu sorgen, indem Wir
einige anßerordentlicke Maßregeln ergrei-

sen, welche besser den Bedürfnissen des excep-

tionellcn Zeitabschnittes entsprechen, in dem

Wir leben. — Weil außer dem Bereich der

ökonomischen und disciplinären Bezie-

hnngen, welche für die verschiedenen Ver-

waltungen Unseres päpstlichen Hauses

gelten, diesen gegenüber in Folge von

Contracte» oder Quasicontracten Erörte-

rnngen und Streitfragen entstehen kön-

nen, welche auf Rechtstitel sich stützen,

und weil Wir in diesen inneren Fragen
die Einmischung fremder Behörden nicht

zulassen können, andererseits aber auch

in keiner Weise der juridischen Prüfung
dieser Erörterungen und Streitsachen den

Weg verschließen wollen, so halten Wir
es für nöthig, für den regelrechten Lauf
der Justiz in dem Maße und in der

Form zu sorgen, die Uns in Folge Un-

serer schwierigen Lage gestattet ist. Des-

halb setzen Wir in der Fülle Unserer

Autorität durch gegenwärtiges -MW
proprio- zwei Commissionen ein, von

denen jede aus drei von Uns zu ernen-

nenden Prälaten besteht, an welche sich

in erster und zweiter Instanz jeder wen-

den kann, welcher Sachen und Rechte

gegen die genannten Verwaltungen gel-

tend machen zu können glaubt. — Diese

Commissionen werden nach reiflicher Prü-
fung der Gründe der Parteien darauf

324

bezügliche Urtheile erlassen. Falls diese

nicht miteinander übereinstimmen, findet
noch ein Urtheilsspruch in dritter In-
stanz statt mittelst der Vereinigung bei-

der Commissionen unter dem Vorsitz des

Generalanditors der ehrwürdigen aposto

lischen Kammer. Die Anordnungen sind

vollstreckbar und bleiben in voller Kraft,
bis Wir nichts Anderes anordnen. Unser

Cardinal-Slaatssecretair ist mit dem

Entwurf der praktischen Regel» für ihre

Ausführung betraut. Gegeben im apo-

stolischen Palast des Vatican am 25. Mai
1882, im 5. Jahre Unseres Pontificats.
Leo XIII. Papst."

» »
»

Dieses päpstliche Document ist ein

neuer P r o t e st gegen den Raub Roms

sowie des Kirchenstaates. Die Einfüh-

rung eines besonderen Civilgerichis für
die inneren Angelegenheilen wurde zur
Nothwendigkeit mit dem Versuch des

königlich, römischen Gerichts, sich tiotz
des die Exterritorialität der

päpstlichen Paläste aussprechenden Ga-

rantiegesetzes, in die inneren Angelegen-
beiten des Vaticans zu mischen. Der

Papst handelt hier als Souverain, der,

wenn auch auf den exterritorialen Be-

sitzes eines Palastes beschränkt, das Recht

besitzt, alle Rechtssachen, welche diesen

betreffen, auch dort durch seine eigenen

Richter entscheiden zu lassen. Mit Recht

betont daher die ofsiciöse „Leipz. Ztg.":
„Der Curie könne man ihr Vorgehen

nicht verargen, da es sich im vorliegen-

den Falle um eines ihrer wichtigsten

Rechte handle. Nicht ohne Interesse

werde es denn auch sein, zu erfahren,

wie die europäischen Mächte,
welche beim Vatican vertreten sind, die

diplomatische Beschwerde desselben beant-

Worten würden."
» -t-

-P

Auch die liberale „Gaz. d'Jtalia" hält
das päpstl. MW proprio dem Inhalt
wie der Form nach für höchst bedeutungs-

voll, als „den ersten wesentlich politischen

Act des Papstthums seit 1870." Das

Blatt schreibt:

„Zudem der Papst ein besonderes Ge-

richt einsetzt zur Entscheidung über die

Streitsachen, welche in den Verwaltungen
des päpstlichen Hauses vorkommeu können,

macht er nur eines der hauptsächlichsten

Rechte geltend, welche mit der Souve-

rainetät verbunden sind, und bekräftigt

er vor der Welt die Fülle dieser
S o u v e r a i n e t ä t. Das ist offenbar
das Zeichen einer neuen activen Wider-

standsrichlung gegen die in Rom begrün-
dete Neuordnung und kann einen ersten

Schritt auf dem Wege von Nevindicalionen

bedeuten, von denen sich nicht voraus
sehen läßt, wo sie enden werden. Für
jetzt hat sich der Papst darauf beschränkt,

eine besondere Jurisdiction in Civilsachen

zu reclamiren aber mit der Zeit
kann er ans Grund seiner souverainen

Prärogative und der Exterritorialität,
welche seiner Residenz garantirt ist. inner-

halb der Mauern des Vaticans sich au-
dere Reckte beilegen, durch deren Aus-

Übung die italienische Regierung in

schlimme Verlegenheit käme und das

Princip der nationalen Souverainetät

geschmälert würde."

„Wir nannten das Document auch -

bedeutungsvoll wegen seiner Form. Diese '

ist in der That eine solche, wie sie

der Papst bei Ausübung seiner ko-"
n i gli ch e n Macht gebrauchte und â

welche seit dem 20. Sept. 1870 nicht mehr

in Anwendung gekommen ist. Ans jeder

Zeile blickt die klare Absicht hervor, die

Fülle der päpstlichen Autorität und der

weltlichen Jurisdiction des Papstes ganz
in Kraft zu wahren. Angesichts dieses

Documentes werden wir zu untersuchen

haben, welche geheimen Intentionen und

welch' letztes Ziel das Papstthum ver-

folgt, indem es das System der Reüg- j

nation aufgibt und zu dem der Action

übergeht."

Das Blatt hält es im weiteren Vcr-

lauf seiner Ausführungen für möglich,

daß es sich hier nur um einen Protest

gegen die jüngste Einmischung eines

italienischen Gerichts in die inneren An-

gelegenheiten der päpstlichen Residenz

handele. Aber selbst in diesem Falle

findet es die Sache ernst genug, um sie

nicht mit leichtem Spott abzuthun:

„Wir für unseren Theil," sagt die

„Gaz." weiter, „können die Sache nicht

so leicht nehmen, denn einerseits ist fit

verknüpft mit den unverletzlichen Grund'
i sätzen unseres ganzen öffentlichen Rechts

à
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und andererseits anch mit den hohen

Rücksichten und jener Ehrenbezeugung,
welche Italien dem Oberhaupte der kath,

Welt schuldet, welchem es dnrch ein

Staatsgcsctz nicht nur die Fülle der

geistlichen Autorität garantirt hat, son-

dern auch einige souveraine Prärogativen,
über deren Natur unk Ausdehnung eine

Verständigung nicht leicht ist Und dabei

berücksichtigen wir nicht einmal die In-
terpretation, welche die Mächte diesen

Garantien und diesen Prärogativen ge
ben können."

Wie man sieht, vermengt anch das

liberale römische Blatt die S o uve
r ainelät des Papstes und des G a -

r a ntie g e s e h. Für den Papst existirt
keine königliche Regierung in Rom und

für die Katholiken der Welt ebensowenig.

Voll und ganz fordert der Papst und
mit ihm jeder Katholik die nnveränßer
lichen Rechte der Kirche

Kirchen-Chronik.

A»»s der Schweiz.
Schweiz, Herr Ständerath B i r m a n u

hat unlängst in einer Inschrift an die

„Allg, schw, Ztg." und hierauf in einer
Versammlung zu Ölten über seine „eige-
nett Wege" im Schnlkampfe Ausschluß

ertheilt. Die Bundcsbehördeu seien in
Schulsachen lediglich eine Neenrs-
Behörde, bedürfen jedoch einer g e s e h -

liche n Definition ihres Interventions-
rechtes; ein eidg, Schulgesetz sei noth-

wendig, jedoch ohne „positiv or-
ganische Bestimmungen"; die

Volksstimmnug sei verbittert worden dnrch
das vorlaute Wesen notorisch irreligiöser
Elemente und anch durch das nicht ge-
rade rücksichtsvolle Vorgehen des Chess
des eidg. Departements; jedoch sei in
dieser Richtung weniger das „Programm
Schenk" als die „officiösen Verarbeiter
desselben von Bedeutung gewesen re,

.Herr Birmann hat offenbar die Gabe
der Unterscheidung, und wir sind weit
entfernt, obigen Unterscheidungen jede
theoretische Berechtigung abzusprechen;
allein bei der jetzigen Lage der Ding!
und )lngesichts der klar ausgesprochenen
Tendenzen der Heerführer in Schenk's
Lager sind wir überzeugt, daß die „eige-

neu Wege" Herrn Birmann's von nie-

mand freudiger begrüßt werden als von

den Schnlcentralisten und den „notorisch

irreligiösen Elementen," und daß, sollte

es Herr» Birmann wirklich gelingen,

dnrch seine Mittelstellung dem

Bundesbeschlnß am 26. Nov. zum Siege

zu verhelfen, die Mannschaft, die er jetzt

zum Siege führt, bei der wirklichen

Ausarbeitung eines eidg, Schulgesetzes

rücksichtslos über ihn hinwegschrciten

würde,

^ An den „Offenen Brief" der 1i)4

Mitglieder der „radical-democratischcn"

Fraction reiht sich eine, von 14 Mit-
gliedern der „liberalen" Fraction unter-

zeichnete „Erklärung" des Herrn Or.

Alfred Escher vom ö, October: „Der
Bundesbeschlnß vom 14, Juni habe einen

rein präparatorischen Charakter; ob die

Erhebungen über daS Schulwesen der

Kantone wirklich Gesctzesvorlageu erhci-
scheu, müsse sich ja erst noch zeigen (??);
wen» sich in Folge der Untersuchung des

Schulwesens die Erlassnng eines form
lichen Bundesgesetzes als nothwendig her-

ausstelle, so solle dieses Bundesgesetz eine

thnnlichst allgemeine Fassung erhalten";
das Volum f n r den Bundesbeschlnß
implicire nichts weniger als die cvnfcs
sionslose Schule, Beeinträchtigung der

Privatschulc n. dergl.
Auch von dieser „Erklärung" sagen

wir, daß sie der „radical-democratischen"

Fraction die größte Freude berei-

ten wird. Die HH, Schenkianer rechnen

sehr richtig: siegen wir nur am
2 6, No v,, dann wird sj ch alles
A n d r e v o n s e l b st machen; ge

lähmt durch ihre Niederlage werden die

jetzigen Gegner der Centralisation und

Entchristlichnng der Schule auch das ra
dicalste Schulgesetz in Kauf nehmen

müssen. —

Luzcrn. Nächsten Sonntag wird der

hochwst. Bischof Eugenius in Hochdors4
uene Glocken weihen, Die Regierung
beantragt beim Großen Rathe Errichtung
einer Verpflcgnngs- und Erzichnngsan-
stalt für Ml) arme Kinder unter Leitung
eines Directors und lheodos, Schwestern

in Nathhausen.

Zug. Der „schweiz. Gymttasiallchrer-

verein", der letzten Sonntag in Baden
seine Jahresversammlung abhielt, wählte
als nächstjährigen Festort Zug und

hochw, Rektor I, Al, Keiser zum Präsi-
deuten. Möchte dann die Verlegung des

Festes vom Sonntag ans einen Wo-

chcntag belieben!

l Herr Schnlcrpcrte Utzinger, der

bekanntlich bei der „Vertheilnug der Erde"
den Kt. Zug zum Antheil erhalten batte,

jedoch bei der Besitzergreifung (Schulde

such in Chain) etwas zu mastig anfge-

treten war, beweint heute in längerer

Zuschrift an die „N. Zürch, Ztg." die

Ungnade, in welche er bei H, Schenk ge-

fallen und findet sie unmotivnt.

Aargau, (Corresp.) Unsere „Bot-
schafl" erinnert mit Recht daran, wie

kläglich es mit der Pastoralion der

katholischen Jnsaßen des Kantonsspitals
und des Irrenhauses in Königsselden
und des Strafhauscs in Lenzburg stehe.

Für die Anstalten in Königsselden ist

der jeweilige Kaplan in Gebenstors mit
der Seelsorge betraut, d, h, derselbe darf
die Kranken, wenn sie es recht ernstlich

verlange», mit den hl, Stcrbsakramenten
versehen und jeden Sonntag Nachmittag,
wenn er mit der Christenlehre in seiner

Knratkaplanei fertig ist, im Spital einen

kurzen Vertrag halten. Eine hl, Messe

wird daselbst n i e gelesen, und den Got-
tesdienst in der Kirche zu Gebenstorf

(falls das rninenhafte Gebäude dieses

Namens noch würdig ist) zu besuchen,

ist aber wegen zu weiter Entfernung rc.

deu Kranken unmöglich. Die Schwelle
des Irrenhauses aber darf der Seel-
sorgsgeistliche, wenigstens der jetzige, nie-

mals betreten — Die Theilnehmerinnen
des Hebammenkurscs, der vom si. März 1881

bis 24, Dez. gl. I. in den Spitalräum-
lichkeiten gehalten wurde, sollen nie
Gelegenheit gehabt haben, den sonn und

festtäglichen Vormittagsgottesdienst zu be-

suchen, da auf diese Zeit zufällig immer

„Theorie" angesetzt war.

In der Strafanstalt Lcnzburg sitzt der

altkathol, Furrer Winigcr als „kathcl,"
Strashauspfarrer. Herr Direktor Hürbiu,
dessen Noblesse wir anerkenncn, gestaltet

den kathol, Sträflingen zwar, in kranken
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Tagen sich einen recht katholischen Prie-
ster kommen zu lassen, aber sonst wird
eben nur von Furrer Gottesdienst ge-

halten, und ist derselbe obligatorisch. Sich
dessen entschieden zu weigern, übersteigt

erklärlicher Weise den Muth der meisten

Jnternirten; man hofft ja auf Begnadi

gung und etwelchen Strafnachlaß und

fürchtet nicht ohne Grund, sich durch

Widersetzlichkeit gegen Furrer die Un-

gnade der Hohen im Nathc vollends zu-

zuziehen.

Das ist aarga nische Staats
seels o r ge! Unsere kaihol. Groß-
rathe, die kantonale Priesterkonferenz, die

Landkapitel und endlich das kathol. Volk

hätten hier ein weites und wichtiges

Feld zur Bethätigung ihrer repnblikani-
scheu Nechle und ihres religiösen Sinnes
vor sich. —

>—« Die feierliche Benediction der

Kirche in Aarau am nächsten Montag
wird hochw Decan Meng vornehmen.

St. Gallen. Letzten Samstag con-

secrirte der hochwst. Bischof die erweiterte

Pfarrkirche von St. Valentinsberg.

Nidwalden. Der Kirchenralh von

Staus beschloß einstimmig, das 25jährige
Pfarrjubiläum des vielverdienteu Herrn
Commissarius Niederbcrger (12. Okt.)
festlich zu begehen.

Freiburg. Ein Herr 8., derzeit Ca-

nonist im Dienste der „N. Zürch. Ztg.",
stellt an den Bnndesrath das Gesuch:
es solle derselbe „kürzester Hand dem hl.

Stuhl insinuiren, es habe die definitive
Wiederbesetzung des erledigten Bischofs-

stuhls zu unterbleiben, bis der zur Zeit
lediglich äc laeto, in keiner Weise aber

äe jurv angewandte Wahlmodus durch

EinVerständniß der Betheiligten und Be-

rechtsten werde geregelt sein. Für diesen

Schritt mag der Bundesrath die Zustim-

mung der Diöcesanstänve einholen; er

wird aber bei dieser Anregung nicht

unterlassen, zu bemerken, daß ihm dieses

Vorgehen unter allen Umständen als

Pflicht obliege."

Herr 8. dringt darauf, daß, vor Zu-
lassnng der Wahl eines Nachfolgers des

H. Bischofs Cosandey, „eine Neorgani-

sation der höchst zerütteten Zustände dieser

Diöcese oder zunächst ein den allgemeinen

Normen des Kirchenrechts und den gcrech

ten Ansprüchen der Schweiz besser ent-

sprechender Wahlmodns anzustreben sei.

Seitdem der Lansanner Bischofssitz nach

Freiburg verlegt wurde, werden dessen

Inhaber jeweilc» vom römischen Papste

gewählt, ohne irgend welche Mitwirkung
oder Intervention seitens der geistlichen

oder weltlichen Autoritäten ver Diöcese.

Weder eine Synode noch ein Kapitel,
noch die Regierungen der Diöcesaustände

haben irgend welche Befngniß, noch for-
melle Gelegenheit, bei der Wahl mitzu-
reden. Dieses Wahlrecht des römischen

Papstes beruht lediglich auf Usurpation,
die nun freilich durch die seit drei-
hundert Ja h reu dauernde Passivi-
tät ver Betheiligten und nach der Natur
der Sache zur Mitwirkung Berechtigten
eine gewisse Sanction erlangt hat, die

indessen Mangels jeder anderen als der

thatsächlichen Anerkennung jeden Augen-
blick mit vollem Recht unterbrochen wer-
den kann."

Fragen wir Herrn 8. nach dem

Nechtstitel, auf Grund dessen der

Bnndesrath (und zwar gerade jetzt)
gegen den 300jährigen Thatbestand auf-
treten soll, so antwortet er uns: „Nach

bestehendem schweiz. Staatsrechte ist es

unzulässig, daß irgend ein Gebietstheil
der Schweiz, Bestandtheil eines nicht-

schweizerischen Bisthums sei, das heißt

unter der Jurisdiction oder Verwaltung
eines Bischofs stehe, der nicht von Schwei-

zern und auf Grund schweizerischer Or-
ganisationen gewählt und schweizerischem

Recht und einheimischer Aufsicht unter-

worsen ist."

Diese Interpretation dürste denn doch

selbst dem hohen Bundesrath zu kühn

erscheinen!

>—4 Papst Leo Xlll. hat den General-

vicar des verstorbenen Bischofs, hochw.

P elle rin, zum Bisthumsverweser er-

nannt.

^ Hochw. Chorherr S chord eret
hat ans sein Canonicat bei St. Niklaus

und seine Pfarrstelle resignirt, um sich

in Frankreich ausschließlich dem «Oeuvre

äe 8t. p-tui« zu widmen. Die „Liberté"

glaubt jedoch nicht an ein «aäieu äe-

liniM nu canton äe ^ribourg.»

Rom. Der bisherige Redactor des

»lonrnkii äe Home» ist zurückgetreten

und hat die Redaction des nengegründeten

»Boniteur äe Itome« übernommen. —
« Leo Xlll. hat den oberital. Bi-

schöfen 15,000 Fr. zu Gunsten-der Wasser-

beschädigten übergeben.

Frankreich. Peinliche Nachrichten aus

katholischen Kreisen! Der legitimistisch-
katbol. -Oaulois» hatte die Amtsfüh-

rung des Nuntius Msgr. Czacki eine

„für die kathol. Interessen Frankreichs
fatale" genannt; der »ölcmäe» bezeichnete

das als Verleumdung, worauf Teste, der

Redactor des »Oaulois«, den Redactor

des «Nonäe« zum Duell heraus-
forderte. — In Poitiers hat der

Bischof, Msgr. B ellot, dem Auxiliar-
bischof seines Vorgängers, Msgr. Gay,
jede Pontisicalhandlnng in der Diöcese

verboten; unter den verschiedenen Or-
ganen der kathol. Presse hat sich nun
hierüber die unerquicklichste Diskussion
entsponnen.

Oesterreich. „Der Gefertigte bedauert,

daß er durch den Uebertritt zur alt-
katholischen Secte und sein Mitarbeiten
bei kirchenfeindlichen Zeitungen vielfaches

Aergerniß verursacht hat, bereut seine Ver-

irrnngen und erklärt, dieselben durch eine

wahre Sinnes und Lebensäudernng sühnen

zu wollen. Kruman 22. Sept. 1882.

Johann Jungbauer, Priester."

Spanien. Der bekannte „Evangelisa-
tor" Spaniens, Pastor Fliedner, hat in
Madrid, wie die „Darmst. Ztg." rühmt,
eine protestantische Kirche, Protest. Schu-

len, eine Prorest. Buchhandlung, eine

Protest. Zeitung gegründet und steht im

Begriffe, ein Protest. Gymnasium zu

gründen. „Germania" bemerkt hiezu:

„Im paritätischen Deutschland

brächte ein kath. Fliedner das nicht ein-

mal fertig! Vom Staat unabhän-
g i g e k a t hol. Schulen, ein kath.

Gymnasium! Wirklich an den Ufern des

Manzanares ist trotz der verdummenden

Pfaffenherrschaft gut wohnen! " —-
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Personal Chronik.

Diverse Chur, Der hochwst. Bischof

Franz Constantin ernannte hochw, Kaplan
Jak. Mathias Balz er in Ems zu
seinem Hofkaplan.

Offene Korrespondenz.

X. Dieser Tage lasen wir in einem

Briefe des trefflichen Herrn Commissar
Schlumpf sel. vom 21. Dez. 1875 an
den damaligen Redactor der „Schw.

„ Doch niemals werde ich,

nach Art mancher Korrespondenten, zur-
nen, wenn meine Elaborate in Ihrem
Papierkorb das cko pnokuinlis anstim-
men." Freilich kannte der treffliche Mann
aus eigener Erfahrung die Rücksichten,

welche ein Redactor gar oft nehmen muß!

Nach V. Lassen wir den Armen, am

Grabhügel seines unglücklichen Neffen,

unbehelligt!

X. Bietet der Gehalt (wie wir
hoffen dürfen) für das verspätete
Erscheinen des fragl. Nekrologes Ersatz,
so:c.

Inländische Misston.

». Gewöhnliche Beiträge pro Id8I à 1882.

Fr. Ct.

Nebertrag laut Nr. 39: 28,967 96

Aus der Filiale Bellikon 10 —

„ „ Pfarrei Meerenschwand 52 —

„ „ Gemeinde Klingnan 40 —

„ „ Pfarrgemeinde Chain 150 —
Vom löbl. Kloster Frauenthal

in Cham 25 —
Vom löbl. Kloster zum hl. Kreuz

in Chain -ig
Von den Zöglingen der Anstalt

in Hagendorn (Chain)
Aus der Pfarrei Wasen (Uri)

» » „ Emmishofen
Von Ungenannt in Luzern
Aus der Pfarrei Werthenstein

15 —
60 -
40 —
10 —
14 -
23 -
62

Trimmis
Dießenhosen

Schwarzenbach 10
Ölten 5i ig
Bernek 27 —
Widnau 10 —

Aus der Pfarrei Gretzenbach 30 —

„ „ „ Fulenbach 22 —

„ „ Muolen 65 —

„ „ Hemberg 45 —

„ „ Gailterswil 33 —

„ „ Zürich-A.-Sihl 180 —

100
23

240 —

40 -
11

40
31

5
1

9

50

60

„ Menznau

„ „ Magdcnau
Von einigen Mitgliedern in

Magdenau
Von Vcreinsmitgliedern der

Pfarrei Wyl
Vom lvbl. Frauenkloster St. Ka-

tharina in Wyl
Aus dem Distrikt von Blenio

(Tessin):
Aus der Pfarrei Aqitila

„ „ Corzoneso

» „ Dongio
» „ Leontica

„ Compvovasco

» „ Ludiano

» „ Ponte Valcutino 4 10

„ „ Brugiasco 1t —

„ „ Semione 4 —

„ „ Egerkingen 10 —

„ Gemeinde Göslikon

Bettagsopfeo 21 60

„ Pfaivei Oberkirch 12 —
„ Missions-Station llster

Nachtrag 21 80

„ Pfarrei St. Gallenkappel 35 -
„ „ Eschenbach 140 -

Balsthal 50 70
Jonschwil 70 -Marbach

(St. Gallen) 122 —

„ „ Schwarzenberg 15 -
Norschach 89 80

„ „
Neinach

(Baselland) 20 —

„ „
Schmerikon 75 —

„ Spreitenbach 33 —

„ „ Unlerägeri 50 —

„ „
Tobel 50-

Vom löbl. Frauenkloster Maria-
hilf in Altstätten 10 —

Ans der Gemeinde Müswangen 41 50

Aus der Pfarrei Goldach 70 —

„ „ ^
Bremgarten 148 —

Von Ungenannt in Bremgarten 50 —

Aus der Pfarrei Leuggern 30 —

„ „ „
Schongau 70 —
Schönenwerd 71 —

Von hochw. Hrn. Benedict

Mentelin in Breiteubach

Von hockw. Hrn. Beda Koch,

Pfarrer in Büßerach

Von hochw. Hrn. Ludwig
Fashauer, Pfarrer in Erschwil

Aus der Pfarrei Grindel

» » „ Büßerach

„ „ Liestal

Von hochw. Hrn. Dekan Meng
von Villmergeu

Aus der Pfarrei Engelberg

„ „ Schüpfheim

Nachtrag

„ „ „ Güttiilgen
Pfarrgemeinde Eggenivil
Pfarrei Neudorf
Gemeinde Nenheim

Kirchgemeinde Gachnang

Pfarrei Wuppenau

„ Mahren
Psarrgem. Kreuzlingen

Pfarrei Herbetswil

„ St. Inner
Kriesern

Jvna
Moercl
Kcstenholz

Lengnau

Freienwil

Aus dem Dekanat March:
Altendorf
Fensisbcrg

Freienbach

Galgenen

Jnnerthal
Lachen

Reichenburg

Schübelbach

Tnggen

Vorderthal
Wangen
Wolleran
Nuoleu
Glarus
Lintthal
Mitlödi
Näfels
Neltstall
Oberurneu

10 -
10 -

3 -
5 —
2 -

55 —

20 —

60 —

9 -
27 —
20 -25 -
49 —
15 —
25 —
12 -
50 60
12 -
20 -
15 -
35 -
15 -
10 —
50 -

5 —

46 —
40 —
25 —

171 -
5 -

230 —
40 —
52 -

200 —
10 —
40 —
48 —
15 -

110 —
20 -
42 -

160 -
50 —
55 -

33,869 26
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d. Außerordentliche Beitrage,

ssrüher MissionSfond)

Uebertrag laut Nr. 31: 15,963 55

Von Ungenannt ans der Ge-

meinde Schneisingen 160 —
Legat des Hrn. I)r. Mârchi sel.

in Küß nacht 360 —
Von Frl. E. Sch. U. in Luzern 300 —
Legat von hochw. Hrn. Domdekan

Girardin sel. in Solorhnrn 200 —

16,863 55

Der Kassier der inland. Mission:
Pfciffer-Elmiger in Luzern.

Beiträge zum Papst-Denkmal.

Vom Piusverein Nnswil
Von Ungenannt in Luzern 5

» » /, » 0

Aus der Pfarrei Zeitungen 3

Fr. Ct.
12 -

Bei der Expedition eingegangen:

Fr. Ct.

Für inländische Mission:
Von der Psarrgemeinde Oberdorf 10 —

„ Ungenannt aus Sololhurn 10 —
Für das Papstdenkmal:

Von Deitingen 2 —

Zur gefälligen Notiz nah me!

Unterzeichnete liefern bei mäßigen Preisen und unter Garantie

Kirchliche Gerächt mid GeMe iiilä KirchcilMimciltl.
Preisverzeichnisse gratis und franco. Photographische Mnsterblätter zur gest. Einsicht

stehen zu Diensten.
Auf besonderes Verlangen werden von vorräthigen Gegenständen, wie Monstranzen,

Kelchen w. -c. Auöwahlsendungen gemacht.

Altarkerzen aus ächtem Bienenwachö, weiß und gelb, in allen
Großen per Kilo Fr. 4. 20 und Fr. 4.

Es empfehlen sich hochachtungsvoll

katholisches Verlags- und FabrikationS-Geschäft,
(35°) Altdorf (Uri).

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainz ist soeben erschienen

und durch alle öuchhandlungen zu beziehen:

Segur, W. von, Der Monat des hl. Franziskus
Nein VlllîN ""d die Wunder seines Lebens. Auwiismc Uebrrsrtzuug v°»
nnn Ll-sstsl einem M i l g l i e b d e s K a P u z i n c r o r d c » S. Mit kirchlicher
Approbation, kl. 8. geh Fr. l. b0.

Das gegrnwärlige Lchrislcheu dürfic wohl geeignet sein, den zahlreichen Kindern und
Verehrer» des glorreichen Patriarchen, insbesondere auch den Mitglieder» deö drillen Ordens
des hl. Franziskus, zu einem kleinen Andenken an den 760. Geburtstag des Heiligen zu
dienen, welcher auf den 26. Sept. dieses Jahres fiel.

Früher erschienen daselbst:

Gin Hedanke des heil. Kranziskus von AM
für jeden Tag des Jahres. Aus dem Französischen. Mit kirchlicher Approbation. M. A.
geh. Fr. 1.

Leben des hl. Iran; von Assist. 7" "

Segur, W. von. Die Bedeutung des dritten
Ordens ^ Waters Iiranziskins. Aulorisirle ttcdersetzung. Zweite Auflage.

uild dessen

wunderbare

kl. 8. ged. 4d Eis.

Segur. W. von, Der seraphische Gürtel
Reichthümer. Vierte Auflage, kl. 8. geh. 40 ElS.

St. Iranzisci, Blüthengärtlein, 7k.

lieben Sl. FranziSkuS und etwelcher seiner heiligen Gesellen. Zu deutsch an'S Licht gestellt

durch Franz Kaule n. Zweite Auflage kl. 8. geh. Fr. 3. 75 47)

Im Verlage von Gebr. Karl k NilolauS
Bcnziger in Einsicdeln in der Schweiz erschie-

neu nachstehend verzeichnete neue Gebet- und

Andachtsliiicher, welche zu beigesetzten Preise» ge-

bunden direct, oder durch alle Buchhandlungen

zu beziehen sind:

Alllillsll!
Gebet- und Andachlsbuch für katholisrbe Christen.
Mit Approbation. Ieine Ausgabe Ar. 2
in rother Einfassung. Mit 2 Photographien.
320 Seiten. 32°.

Nr. V0-
Schwarzes Leder, chagrinirt, Feingoldschnitt löü CtS.

Nr- lt.
Unecht Sasia», Reliefprä^ung Feingoldschnitt W Cts.

Unecht Saf., Reliespriig. Rahmen und Schloß 2M CtS.
'Nr. iZ"-

Echt Sasf. Led., eins, ohne Präg. Hohlgoldsch. Z(k Cts.
Nr. 18 :

Imitation-Juchten, Nickel-Rahmen und Schloß Zoo Cts.
Nr. 21 * :

Echt Sasfia» mit Nickel-Spangen und Schloß -!00 CtS
Nr. An.:

Imitation-Elfenbein sZ-llhorn) eingelegt üü!> Cts.

Die zunehmende Beliebtheit der lateinischen Schrift
veranlaßte die Verleger, vorliegendes vollständiges T a -
s ch e n - G e b e t b lì ch l e i n in Antiqua-Schrift
zu drucken. Dasselbe enthält n. A. siins M e ß - A n -

dachten. Bruder schasts-A» dachten, viele
A blaßg e b ete. eine deutsche und eine la t ei -

nischeVesper-An dacht u. s. w.

Das mm Zcclm-ftdm.

Nach den Schristeu Zenelon's, Erzdischof von ì

Eambray. Von Jakob ArUggSt, 8. 4.
stiebst den gewöhnlichen AndacklSübungcu. Mit
2 Stahlstichen. 640 Seilen 12.

Nr. ö:
Schwarze englische Leinwand, rother Schnitt Z00 CtS.

Ueber die Schriften des liebenswürdigen Bischofs
und Schriftstellers F e n elo » schrieb der hochselige Bi-
schof von K - t t eler - „Ich b i n g a n z g l i> ck l i ch

über die B e k a n n t i ch a st mit F e n e l o lU s

Werken. Da gehen einem freilich Tan-
sendevon Räthseln des eigenen Herzens
ans. Ich b e d a n re Jeden, déni Fe » elon
im Leben nicht begegnet: denn einen
arii üblichern und freundlicher» und
nützlichern Führer in den Untiefen d e S

eigene» Herzens wird man schwer fi»den."
„Eine Auswahl an« Fenelon." sagte Clemens

Brentano schon >W? „müßte sehr gefallen." Der
bewährte und weithin bekannte p. Brucker 1. bietet
hier eine solche Auswahl, indem er ein- ähnliche Arbeit
des verstorbenen BischosS D u P a nlo up zur Grund-
läge wählte. Ein durch so viele Namen von gntem
Klang empfohlenes Werk dürste gewiß weiten Kreisen
willkommen sein.

Z'ttlmgiirllm.
Ein Lehrbüchlein von den wahren und roll-
kommenen Tugenden Von dem seligen Albert
dem Grosse», Bischof. Aus dem Lateinilchen
Mit einem GebelSanhange. Mit Titelbild.
266 Seilen. Gr. 24.

Nr. S:
Schwarz- Leinwand, geprägt. Marmorichnitt 0I> CtS.

Nr t:
Schwarzes Leder. Feingoldschnitt l10 Cts.

' Nr 0 >:
Schwarzes Leder, chagrinirt. Feingoldschnib tüü CtS.

Unterzeichneter empfiehlt eine sehr schöne

Auswahl von

in Leinwand und Leder.

B. Schwendimann»

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn. à


	

